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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

L Jahrgang. Oer Schweizerischen Militärzeitschrift LXX. Jahrgang.

Nr. 51. Basel, 17. Dezember. 1904.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureanx und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Zur neuen Militärorganisation. — Der Rücktritt Generals de Négrier. — Der Minenkrieg in erneuter
Bedeutung. — Eidgenossenschaft: Militärische Skikurse. Ernennungen. — Ausland: Frankreich: Neues Geschoss

für das Lebelgewehr. Berittene Infanterie. Französischer Schulverein.

Hierzu eine Beilage:
1904 Heft IV.

Immenhauser, Radfahrende Infanterie.

Zur neuen Militärorganisation.

Im Of f i z i e r s v e r ei n der Stadt Bern
behandelte am 8. Christmonat 1904 Major i. ö.
von Wattenwyl die Organisation des
Heeres. Der Vortragende führte aus:

Wenn wir die Gliederung des Heeres betrachten,

wie sie in den beiden vorliegenden
Entwürfen vorgesehen wird, so finden wir, dass

Departement und höhere Truppenführer diesbezüglich

von ganz verschiedenen Gesichtspunkten

ausgehen. Oberst-Korpskommandant Bühlmanu

äusserte sich in Zug hierüber folgendermassen:

-Hinsichtlich der Gliederung des Heeres

„hatten die Truppenführer die Auffassung,

.man solle sich im Gesetz mit Aufstellung

„möglichst elastischer Bestimmungen begnü-

,gen/ Sie stellen deshalb nur ganz
allgemeine Bestimmungen auf, welche es ermöglichen,

die Gliederung, wenn nötig, zu ändern, ohne

dass dadurch eine Revision der Militärorganisation

nötig wird.
Das Departement dagegen nimmt in seinen

Vorentwurf eiue vollständige neue Gliederung

auf, wobei die Dreiteilung bis in alle Einzelheiten

durchgeführt wird.
Behandeln wir zuerst die Frage, ob die

Gliederung des Heeres wirklich schon im

Organisationsgesetz bestimmt werden soll. Der Vortragende

ist gegenteiliger Ansicht. Nicht die

Gliederung ist massgebend für die Altersklassen,

im Gegenteil, erst wenn wir wissen, wie viele

Jahrgänge wir in jeder Altersklasse verwenden

können, erst danti können wir zur Gliederung
des Heeres schreiten. Die in Ausbildung und

Verwaltung unserer Truppen notwendigen
Änderungen können wir ganz wohl durchführen, auch

ohne dass die Gliederung bestimmt festgelegt
ist. Redner schliesst sich diesbezüglich ganz
den Ausführungen von Oberst Bühlmann an

(Einzelschrift Nr. 2, S. 12); immerhin möchte

er die Gliederung doch nicht ganz nur dem

freien Ermessen der Bundesversammlung anheimstellen,

sondern sie gesetzlich festlegen, aber

nicht jetzt schon in der Wehrordnung, sondern

in einem besondern Bundesgesetz über die

Truppenordnung und erst dann, wenn diese Fragen

genügsam abgeklärt sind. Dies hätte auch den

grossen Vorteil, dass man für eine spätere

Änderung der Truppenordnung nicht die ganze

Wehrordnung zu revidieren hätte. Inzwischen

wäre die vorgeschlagene Gliederung in Schulen

und Kursen möglichst zu erproben. Die

Dreiteilung scheint dem Vortragenden durchaus nicht

unbedingt das Richtige zu sein. Die Begründung,
welche das Departement (S. 112/3) hiefür gibt,
ist anfechtbar, die Gefechtskraft liegt denn doch

nicht vornehmlich in der Gliederung des Heeres.

Geschicklichkeit und Entschlossenheit der

Führung sind ausschlaggebender, als die

Gliederung in den Heeresteilen.

Jedenfalls muss ein grosser Nachteil der

Dreiteilung darin erblickt werden, dass sie die

Kriegstrains ganz gewaltig vermehrt; bei

geringerer Gewehrzabl der taktischen Einheiten

haben wir annähernd gleich viel Fuhrwerke wie

bisher, also eine wesentliche Erhöhung der

Gesamtzahl.


	...

